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RS OGH 1952/10/22 1Ob653/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1952

Norm

ABGB §1304 A

ABGB §1325

ZPO §236 A

Rechtssatz

Das Feststellungsbegehren, der Schädiger sei für jeden Schaden, der dem Beschädigten aus einer Verletzung in

Zukunft erwachsen sollte, schadenersatzp:ichtig, ist auch dann zulässig, wenn ein verurteilendes Straferkenntnis des

Schädigers vorliegt und die Einwendung des Mitverschuldens bisher noch nicht erhoben wurde.
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